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Teilrevision des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern; Personalsteuer 

  

  
  
§ 73 Abs. 1 soll neu lauten: 
 
1 Jede volljährige Person, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht 
im Kanton aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig ist, 
entrichtet eine Personalsteuer von 30 Franken. 
 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats. 
 
 
Für die Finanzkommission: 
Präsident: Aktuarin: 
Beat Loosli Jolanda Malovini 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Stephan Baschung 
 
 
Die Stellungnahme des Regierungsrats folgt später. 

 


